
Verhältnis zwischen Einwohner- und
Heimatarmenpflege

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und
Jugendfürsorge enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des
Fürsorge- und Sozialversicherungswesens

Band (Jahr): 16 (1918-1919)

Heft 12

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-837857

PDF erstellt am: 13.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-837857


- 91 -
Die Mitglieder des Vincentiusvereins stellen oft fest, daß bei ihren Besuchen

das Beste für die Armen weniger die Lebensmittelgntscheine sind, die ihnen
übergeben werden, als vielmehr stiebreiche, freundliche Worte, die ihnen Hoffnung,
Mut, Freude cm der Arbeit und Vertrauen einflößen.

Am Ib. April 1M9 hat der Papst beim Empfang einer Abordnung der
Konferenzen des Vincentinsvereins die Nolle des Vereins mit folgenden Worten
charakterisiert: „AIs unser Heiland Jesus Christus seinen Aposteln die Aufgabe
erteilte, das Evangelium zu verkündigen, anvertraute er den 72 Jüngern auch
die Heilung der Kranken und die Verkündigung des nahen Kommens des Reiches
(MteS. Die Institution der Konferenzen des Vincentinsvereins entspricht in
bewunderungswürdiger Weise der Absicht des göttlichen Erlösers für die Bekehrung

der Welt, Wenn der mit dem Priester-Charakter bekleidete Apostel die
Pflicht hat, die Glanbenswahrheiten zu lehren und sie durch Wunderwerke der
christlichen Barmherzigkeit zu bekräftigen, so findet er in dem Laien-Apostolat
der einfachen Gläubigen eine starke Hülfe, die seine Wege vorbereitet und durch
Linderung des leiblichen Elends die Seelen der evangelischen Wahrheit öffnet."

Verhältnis zwischen Einwohner- und Heimat-
armenxflege.

Die Familie A,, von P., Kt, Zürich, bestehend ans den Ehclenten und zwei
kleinen Kindern, ist in Zürich, vorwiegend durch Selbstverschulden, hülfsbedürftig
geworden. Die Freiwillige und Einwohner-Armenpflege Zürich ersuchte die
Armenpflege A. um Gewährung der nötigen Unterstützung nach Zürich, Diese
wurde abgelehnt, hingegen die Ausnahme der Familie in das Bürgerastst Zc.

anerboten. Zürich hatte nichts dagegen einzuwenden, eröffnete den Beschluß der
Armenpflege Zst den Eheleuten A. und ersuchte die Armenpflege um zwangsweisen
Vollzug des Heimrnfs, als die Leute diesen: nicht freiwillig Folge leisteten, die

ftülfsbedürftigkeit aber anhielt. Tarauf machte die Armenpflege à', geltend, daß
rs nicht ihre Sache sei, die Leute heimzuholen, sondern Sache der Wohngemeinde
der Unterstützten, sie ihr zu bringen. Die Einmohnerarmenpflege Zürich hielt
wr Begehren aufrecht und beanspruchte auch die Gewährung der notwendigen
Unterstützung nach Zürich, solange die Familie von der Heimatgemeinde hier
belasseir werde. Demgegenüber machte die Armenpflege X. geltend, daß es nicht
Verugnis noch Pflicht der Armenpflege sei, einen Petenten unter Zuzug der
Polizei zur Annahme ihrer Hülfe zu zwingen. Wenn A, die Unterstützung ii: der
angebotenen Form ablehne, sei der Fall 'für die Armenpflege erledigt. Die ans
winer Haltung entstehenden Folgen habe A. zu tragen. Allenfalls könne ihn
die Polizei der Heimatgemeinde zuführen, wenn: es nicht mehr gehe. Wenn die
Einwohnerarmenpflege mit ihrer Auffassung Recht bekomme, so würde da.S zur
Folge haben, daß die Armenpflegen in jedem beliebigen Fall gezwungen werden
können, Unterstützungsbedürftige heimzuholen. Das sei nicht angängig. Davor,
daß sich die Unterstützungsbedürftigen durch Bettel oder andere unerlaubte Mittel
vor der Verselznng in die Heimatgemeinde zu bewahren suchen, biete auch die

Heimholung durch die Armenpflege keinen: sichern Schutz. Die Verweigerung
anderer Unterstützung als derjenigen durch das Armenhaus möge allerdings
bort erscheinen, habe aber schon manchen Petentem zur Selbstbesinnung gebracht
und sei besonders im Falle A. sehr angebracht, wie auch die Einwohnerarmen-
Zlege Zürich zugegeben habe.

Der Regiernngsrat erklärte die Armenpflege Ast zum Vollzuge des Heimrufs
Pilichtig aus folgenden Erwägungen:
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Die Armenpflegen kommen häufig in den AM, ihre Unterstützungen in
einer Form zu gewähren, welche den Unterstützten nicht genehm ist. Dies findet
namentlich auch dann statt, wenn mit der Unterstützung eine erzücherifche Einwirkung
beabsichtigt ist. Wo sich die Hilfsbedürftigen den Anordnungen der Armenpflege nützt
freiwillig unterziehen, nehmen solche Unterstützungen stets Zwangscharakter an. Ter
Zwang bildet dann einen wesentlichen Bestandteil der Unterstützung und wird damit
zur Pflicht der unterstützenden Behörde. Durch bloßes Anerbieten kann überhaupt
keine Unterstützung geleistet werden. Dem Angebot muß die Unterstützung?»
Handlung folgen^ und bei den Unterstützungen, welche Zwangschara.lter tragen,
ist auch eine Zurückweisung dieser Unterftütznngshandlung durch den Hülfs-
bedürftigen bedeutungslos. -- Daraus folgt keineswegs, daß nun die
Heimatgemeinde in jedem beliebigen Falle gezwungen werden könne, ihre auswärtigen
Unterstützten heimzuholen. Vielmehr beschränkt sich diese Pflicht auf diejenigen
Fälle, wo die .Heimnahme der Hülfsbednrftigen als die richtigste Art der
Fürsorge erscheint. Das Beschwerderecht bleibt in jeden:! einzelnen Falle allen
Beteiligten gewahrt. Eine Sonderstellung nehmen lediglich die außerhalb des

Kantons wohnhaften Gemeindebürgcr ein. Hier kann die Heimholnng nicht
stattfinden, weil den hiesigen Behörden jenseits der .Kantonsgrenzen keine Zwangs-
befngnisse zustehen. Hier muß deshalb die Heimschafsnug durch die Wohnortsbehörden

an die Stelle der Heimholnng treten. Innerhalb des Kantons aber

liegen die Zwangsbefugnisse bei der gesetzlichen Armenpflege und sind datier von.

dieser auszuüben. Für die gegenteilige Auffassung bietet das Armengeietz
keine Anhaltspunkte. Die einfache UnterstütznngSberweigernng widerstreitet im

borliegenden Falle sowohl den: 8 10 wie den: § 3l1 des Armengesetzes. (Entscheid
des zürcheriscben RegierungSrateS vom 18. Februar 1919.)

Das Kind A., bon F., .Kanton Zürich, war seinerzeit von einer Fran Z.
in unentgeltliche Pflege genommen worden. Ein Perwandichaftsverhältnis

zwischen den beiden besteht nicht. In der Folge wurde die Armenpflege F. um einen Kostgeld

angegangen und entrichtete dieses einige Jahre. Später wurde fie daran!
aufmerksam gemacht, daß das Kind bei Fran Z. nicht gut aufgehoben sei und

beschloß deshalb seine Versetzung in das heimatliche Waisenhaus. Hiergegen
reknrrierte die Pflegemutter und verlangte die Belastung des Kindes bei ihr, indem
fie insbesondere hervorhob, daß die Auskünfte, welche die Armenpflege erhalten
hab, nicht auf Wahrheit beruhen. Die Behörde erklärte, daß die bon drei
verschiedenen Gemeinden stammende:: Mitteilungen übereinstimmend derart lauten,
daß sie das Vertrauen der Pflegemutter verloren habe.

Die Beschwerde wurde aus folgenden Erwägungen abgewiesen: Die Armen»
behörden haben bei Versorgung der von ihnen unterstützten Personen innerhalb
der gesetzlichen Grenzen freies Verfügn«gsrêckst. Die im borliegend.cn Falle von
der Armenpflege beschlossene Unterbringung des Kindes A. in der Waisenanstalt
sb. entspricht den gesetzlichen Vorschriften betreffend die Unterbringung von
Kindern (8' 12, Ut. a des Armengejetzesf vollständig und kann deshalb nicht
beanstandet werden. In welchem Umfang«? die Vorwürfe gerechtfertigt sind, welche

gegen die Beschwerdeführerin erhoben werden, kann bei dieser Sachlage
dahingestellt bleiben. Die Kündigung eines Kostgeldvertrages kann erfolgen, olme

daß die. Armenbehörde den Pflegeeltern über die Gründe ihres Vorgehens
Rechenschaft schuldig ist. kEntscheid von: 11. Februar 1918.)

Das Mädchen A. H., geb. 1898, von F., Kanton Zürich, war bis Ende 191-

in Basel wohnhaft, wo auch sein Vater niedergelassen war. Es gelangte im August
1917 an die Allgemeine. Armenpflege Basel, da es nicht mehr länger bei feinem
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Pater bleiben konnte. Tie Armenpflege versuchte, ihm am Orte Dienststellen
zu vermitteln, mutzte oder diese Persncke aufgeben, da das Mädchen.nirgends
Zu gebrauchen >var. Sclüießlich brachte sie es im Zuflnchtshanse unter und ersuchte
die Armenpflege X. um beiiuattime Versorgung. Am AI. Dezember 1917 kam
A. H. genmtz Weisung dieser Behörde in eine Dienststelle in der Heimatgemeinde,
entlief daselbst aber schau nach einer Woche und kam nach Zürich, wo sie vom
Martaliaus der städtischen Polizeiassistentin zugewiesen wurde. Diese brachte sie

m einein Mädchenheim nuter und ersuchte am st. Januar stîtttt die Armenpflege
st. um Uebernahme der Pflegekosten und Weisung betreffend die weitere Fürsorge.
Die Bebörde ordnete an, A. K. sei, nötigenfalls mit Polizeigewalt, sogleich ihrem
Pater »ach Basel zuzuführen. Dieser solle seine ungeratene Tochter selber
versorgen ; an einem Platze bleibe sie der Armenpflege doch nicht, weil sie zum
Arbeiten zu träge sei. Mit etwa? gutem Willen könnte sie sich aber ganz gut
durchbringen. An diesem Standpunkte hielt die Armenpflege fest, obscha» der
Pater H. erklärte, daß er die Tochter unbedingt nicht mehr bei sich aufnehmen
könne noch wolle, und sowobl die Allgemeine Armenpflege wie das Pfarramt
Matthäus in Basel berichteten, daß die Zuführung des Mädchens an den Bater
unter den gegebenen Verhältnissen ein Unding wäre. In der Folge weigerte sich

die Behörde auch, für weitere Untcrhaltskosten des Mädchens in Zürich
aufzukomme», wenn ihrer Weisung nicht Folge geleistet Werde, und es mußte sich

deshalb die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Sache annehmen. Sie tat
dies, indem sie für die Posten vorläufige (Entspräche leistete, sich ihrerseits an
die Heimatgemeinde wandte und schließlich den Rekursweg beschritt.

Der zuständige Bezirksrat erklärte die Armenpflege st. Wichtig, das Mädchen

in einer geeigneten Anstalt zu versorgen und, unter Vorbehalt des Regresses
auf den Pflichtigen Vater, sowohl die bereits entstandenen als auch die künftigen
Rnstaltskosten zu übernehmen. Hiergegen rekurrierte die Armenpflege st. ihrerseits

und stellte außer ihrer Unterstüizungspflicht und der Anstaltsbedürftigkeit
des Mädchens auch das Recht der Einwohnerarmenpflegc Zürich zur Beschwerdeführung

in Abrede.
Der Negiernngsrat stähle sehnen abweisenden Entscheid aus folgende

Erwägungen: Die Befugnis der Freiwilligen und Eiuwohn.erarmenpflege zur An-
Haudna,hum des Falles und zur Beschwerdeführung kaun nicht mit Grund
bestritten werden. Als A. H. in hülfslosem Zustande in Zürich auftauchte, hallen
sich die offiziellen Fürsorgeinstanzen ihrer anzunehmen. Sie haben das in
fachgemäßer Weise getan und auch nicht verfelstt, nach ff 111 des Ärmengefetzes sogleich
die Heimatgemeinde zu benachrichtigen. Bis von dieser die erforderliche Fürsorge
getroffen war, bl'eb die Hülfspflichl des Wohnortes bestehen. Was die Armen-
Pflege st. bisher geleistet hat, war aber keine Fürsorge. Wen» ein Kind im
elterlichen Hause verwahrlost und boni Vater Verstoßen ist, so wird ihm nickt
geholfen, indem mau es dein Vater polizeilich zuführen, läßt. Hier liegt vielmehr
der in h 8 der Instruktion für die Annenbebörden geregelte Fall vor, wo sick

die Armenpflege zwischen die Hüstsbedürftigen und ihre nnterstühnngspflichtigen
Verwandten zu stellen hat. In weicher Weise gegen die lehtern vorgegangen
werden kann, ist in 5 17 und für die Fälle von böswilliger Pflichtverletzung in
den 88 AI ff. des Armengcsetzrs gesagt. Das von der Armenpflege st. versuchte
Verfahren ist daselbst nicht vorgesehen. Seine Anwendung hätte auch gegen das
interkantonale Armenrecht verstoßen: denn das verwahrloste, von seinem Vater
verstoßene Mädchen wäre in Basel alsbald wieder der öffentlichen Wohltätigkeit
zur Last gefallen, und die Ueberlübrung dorthin wäre nichts anderes gewesen
als die rechtswidrige Zufchiebung einer hülfsbedürftigen Kantonsbürgerin au
einen andern Kanton. Indem sich die stadtzürcherischen Behörden dieser Zu-
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mntung widersetzten und del! Beschwerdeweg betraten, haben sic vollständig
korrekt gehandelt. Die heimatliche Armenpflege, hat der Freiwilligen und Ein-
ivohnerarinenpflege der Stadt die bis zum Eintritt einer sachgemäßen heimatlichen

Fürsorge entstandenen und weiterhin entstehenden kosten zurückzuerstatten.
Wenn die Armenpflege nachträglich einwendet, statt der Zuführung nach Basel
Iiätte schließlich wenigstens diejenige an die Heimatgemeinde stattfinden sollen,
so scheint sie vergessen zu haben, daß sie sich selbst mit allem Nachdruck gegen eine
nochmalige Uebernahme des Mädchens verwahrte. Ihr ganzes Bestreben war
von Anfang an nicht auf Erfüllung ihrer Fürsorgepflicht, sondern ans deren
Abwälzung gerichtet. Die gewaltsame Zuführung des Mädchens an sie wäre
daher wie diejenige an den Vater nicht zu verantworten gewesen. Es blieb nichts
anderes als der Rekurs an die Oberbehörden. (Entscheid des zürcherischen Re-
giernngsrates vom 23. Mai .1313.)

Basel. Die A Ilge m e i n e A r m e n p fleg e hatte, wie ihrem Bericht iiver
das Fahr 1318 zu entnehmen ist, den größten Teil der durch die Erhöhung der
Eristenzmiuima nötig gewordenen vermehrten Unterstützung armer Einwohner
zu tragen, da sie von der Heinischasfnng keinen Gebrauch machen wollte. Zu
vermehrten Zugeständnissen an das Wohnortsprinzip wird sie ohne Zweifel auch der
übernommene Abbau der staatlichen Hilsskommission nötigen; denn ein großer
Teil der von dieser unterstützten Familien wird noch längere Zeit der Beihilfe
bedürfen, an die Armenpflege gewiesen werden und würde eS nun unangenehm
empfinden, wenn die bisherige ausschließliche Unterstützung aus Mitteln der
Wohngemeinde verlassen und die Heimat in Anspruch genommen würde. Mit
Rücksicht auf die Rückkehr demobilisierter, früher in Basel wohnhafter ausländischer

Wehrmänner und die Einreise kriegsbeschädigter, invalider Ausländer
unterbreitete die Kommission der Allgemeinen Armenpflege der Negierung
folgende Anträge zu eventueller Weiterleitung an die Bundesbehörden: 1. Sotera
nicht in den Niederlassungsverträgen mit ausländischen Staaten eine Unter-
stützungspflicht gegenüber den in der Schweiz niedergelassenen bedürftigen
Staatsangehörigen ausdrücklich festgestellt ist, sind solche zu kündigen, und die

Anerkennung dieser Unterstützungspflicht in neuen Verträgen ist zu verlangen;
2. die Niederlassung sollte nicht erteilt werden- an Kriegsbeschädigte, Invalide
und deren Familien ohne die ausdrückliche Zusichernng des HeimatstaateS, für
die nötige Unterstützung der betreffenden Familie voll auszukommen. Die
Unterstützung solcher Familien durch hiesige Hilfsinstitute ist abzulehnen; 3. die
Zuwanderung von Personen und Familien, die nicht schon vor dem Kriege hier
niedergelassen waren, ist zu erschweren. Ihre Niederlassung sollte nur gestatte!
werden, sofern ihre Eristenzmöglichkeit ohne Fnanspruchnahme der öffentlichen
Wohltätigkeit einwandfrei nachgewiesen werden kaun; 1. Feststellungen darüber)
ob ausländische Familien schon vor dem Krieg unterstützungsbedürftig waren,
sind durch die Organe der Armenpflege vorzunehmen; tz>. Zugewanderte haben
ein Leumundszeugnis der Behörden des früheren Wohnortes vorzuweisen,
darüber allfällige frühere Kriminalität Aufschluß gibt, und ohne welches die Niederlassung

nicht gewährt werden sollte; 6. gegen die massenhafte Dienstentlassung
von Schweizern im Auslande ist von den Bundesbehörden Einsprache zu erheben.

Die Aufgabe, geistig und moralisch defekte Klienten der Armenpflege zu
beurteilen, wurde von der Regierung dem Gesundheitsamt übertragen. — Eine
Aktion zur Gewinnung von Mitgliedern hatte einen erfreulichen Erfolg. ^ Als
Postulate für dre Zukunft werden aufgestellt: Persönliche Untersuchung gewisser

Fälle durch den disponierenden Sekretär selbst, Austeilung einer Fürsorgerin, die

in die Leitung der verlotterten Haushaltungen einzugreifen versteht, selbst Hand
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